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Wichtige neue Entscheidung 

 
Bauplanungsrecht: Zum Gebietserhaltungsanspruch bei unterschiedlichen Baugebie-
ten im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und fehlendem Drittschutz der Fest-
setzung einer Fläche für Gemeinbedarf 
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 5, § 30, § 31 Abs. 2, § 246 Abs. 14 BauGB, § 8 BauNVO 
 
Rücksichtnahmegebot 
Mehrere Baugebiete im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
Nachbarschützende Wirkung einer Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 25.03.2026, Az. 2 ZB 25.1612 
 
 
 

Orientierungssätze der LAB: 

1. Der Gebietserhaltungsanspruch als bauplanungsrechtlicher Nachbarschutz be-

ruht auf dem Gedanken des wechselseitigen Austauschverhältnisses und besteht 

daher nur innerhalb desselben Baugebiets, weil die Planbetroffenen (nur) dort im 

Hinblick auf die Nutzung ihrer Grundstücke zu einer rechtlichen Schicksals- 

gemeinschaft verbunden werden. 

 

2. Ein vergleichbares wechselseitiges Austauschverhältnis besteht in der Regel 

nicht zwischen dem Eigentümer von Grundstücken, für die eine Fläche für den 

Gemeinbedarf festgesetzt ist, und Grundeigentümern eines benachbarten Bau-

gebiets. 
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Hinweis: 

Die vorliegende Entscheidung des 2. Senats des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs (BayVGH) beschäftigt sich mit der Frage der Reichweite des Gebietserhaltungs-

anspruchs bei der Festsetzung verschiedener Baugebiete, u.a. einer Fläche für Ge-

meinbedarf, innerhalb eines Bebauungsplans. 

 

Die Klägerin wendet sich mit ihrer Klage gegen eine der Beigeladenen erteilte Bau-

genehmigung für ein Wohnheim für Asylsuchende. Das Grundstück der Klägerin so-

wie das Vorhabengrundstück befinden sich innerhalb desselben Bebauungsplans. 

Dieser setzt allerdings für das Vorhabengrundstück eine Fläche für Gemeingebrauch 

(Festplatz), für das übrige Plangebiet und damit auch für das mit einer Tennishalle 

bebaute Grundstück der Klägerin ein mit „GE“ gekennzeichnetes Gewerbegebiet 

nach § 8 BauNVO unter Ausschluss u.a. von Vergnügungsstätten, Go-Cartbahnen, 

Freizeitparks, Einzelhandelsbetrieben ab 200 m² Verkaufsfläche, Beherbergungs- 

betrieben etc. fest. In der Planzeichnung sind die mit „GE“ gekennzeichneten Berei-

che und die Fläche für den Gemeinbedarf mit einer Perlkette getrennt und farblich 

unterschiedlich dargestellt. Mit der Baugenehmigung wurde nach § 31 Abs. 2 

BauGB, § 246 Abs. 14 BauGB eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes mit der Maßgabe gewährt, dass innerhalb des Gewerbegebiets mit dem 

Wohnheim für Asylsuchende eine Wohnnutzung entstehen darf. 

 

Die Klägerin wandte erstinstanzlich gegen die erteilte Baugenehmigung unter ande-

rem ein, das Vorhaben verstoße gegen die (drittschützenden) Festsetzungen als Ge-

werbegebiet und die Voraussetzungen für eine Befreiung lägen nicht vor. Das Ver-

waltungsgericht kam zu dem Ergebnis, dass weder ein Verstoß gegen den Ge-

bietserhaltungsanspruch noch gegen das Gebot der Rücksichtnahme vorlägen. 

 

Hinsicht des Gebietserhaltungsanspruchs befand bereits das Verwaltungsgericht 

(Beschluss vom 16.7.2025, Au 4 K 25.174), dass für diesen allein auf das Baugebiet, 

nicht aber auf das Plangebiet und damit nicht auf den gesamten Geltungsbereich ei-

nes Bebauungsplans, in dem mehrere Baugebiete zusammengefasst sind, abzustel-

len ist. Die Gemeinbedarfsfläche und der Bereich des Gewerbegebiets, zu dem das 

klägerische Grundstück gehört, sind zwei Gebiete. Der Festsetzung als Gemeinbe-

darfsfläche iSd. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB komme keine drittschützende Wirkung zu, 
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weil es sich bei einer Gemeinbedarfsfläche nicht um ein Baugebiet nach der 

BauNVO handele und eine bundesrechtliche Bestimmung der Nutzung für Gemein-

bedarfsflächen nicht vorliege. Auch fehlten Anhaltspunkte, nach denen die Plangebe-

rin ausnahmsweise mit der Festsetzung Drittschutz habe vermitteln wollen. 

 

Der BayVGH hat den gegen die erstinstanzliche Entscheidung gestellten Antrag auf 

Zulassung der Berufung durch die Klägerin abgelehnt. Dabei bestätigte der 2. Senat 

des BayVGH ausdrücklich die Auffassung des Verwaltungsgerichts sowohl hinsicht-

lich der Reichweite des Gebietserhaltungsanspruchs, aber auch hinsichtlich des in 

der Regel fehlenden Drittschutzes der Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbe-

darf. Auch der Annahme der Klägerin, die Plangeberin habe mit der Festsetzung ei-

nen Drittschutz vermitteln wollen, erteilte der BayVGH eine Absage.  

 

 

Dr. Sander 
Oberlandesanwalt 
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